
 

 
Satzung  

des 
Vereins „I-BUK-I“ Bildungsförderung Indonesien e.V. 

 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr, Gemeinnützigkeit 

 
(1) Der Verein führt den Namen „I-BUK-I“ Bildungsförderung Indonesien (die Abkürzung  

„I-BUK-I“ bedeutet „Isabelles Bildungsförderung Umwelt und Kreativität Indonesien“), 
nach Eintragung in das Vereinsregister mit dem Namenszusatz e.V. 

(2) Sitz des Vereins ist in Karlsruhe Neureut. 
(3) Der Verein  verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung, Umweltschutz sowie  
Kunst und Kultur in staatlichen Schulen Indonesiens ( § 52 AO…). 
Der Verein fördert in erster Linie die Bildung von Grundschulkindern auf der Insel 
Lombok (Indonesien). 
Der Satzungszweck wird insbesondere erreicht durch: 
 

 das Durchführen von Projekten zu Kunst/Kultur und Umweltschutz 
 die Durchführung von Maßnahmen zur Pflege und Bewahrung von Traditionen 

im Bereich Kunst und Kultur 
 zur Unterhaltung der Kosten für Ausstattung der Schule 
 Hilfe bei der Etablierung von Naturschutzmaßnahmen sowie 

Recyclingmöglichkeiten 
 die aktive Teilnahme am Schulleben/bei Veranstaltungen der Grundschule auf 

der Insel Lombok 
 die Durchführung von Sponsoren-/Fördererveranstaltungen 

 
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
(5) Männer und Frauen werden von dieser Satzung gleichermaßen angesprochen und 

unterliegen ihr mit Rechte und Pflichten. Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit des 
Satzungstextes wird in dieser Satzung durchgängig die maskuline Form verwendet. 

 
 

§ 2 
Selbstlosigkeit 

 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
 

§ 3 
Mittelverwendung 

 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 

 
§ 4 

Begünstigungsverbot, Aufwendungsersatz, Ehrenamtspauschale 
 
(1) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
   (2) Die Mitglieder der Organe des Vereins sowie mit Aufgaben zur Förderung des Vereins 

betraute Mitglieder haben gegenüber dem Verein einen Anspruch auf Ersatz der ihnen 
in Zusammenhang mit ihrer Amtsausübung entstandenen Aufwendungen ( § 670 BGB  ) 
im Rahmen der Beschlüsse des Vorstandes und im Rahmen der finanziellen 
Leistungsfähigkeit des Vereins. Eine Ehrenamtspauschale ( § 3 Nr. 26 a EStG) in Form 
pauschalen Aufwendungsersatzes oder einer Tätigkeitsvergütung kann geleistet 
werden.  

 
 



 
§ 5 

Vermögensbindung 
 
Bei Wegfall des gemeinnützigen Zwecks sowie bei Auflösung des Vereins oder seiner 
Aufhebung  fällt das Vermögen des Vereins an die Deutsch-Indonesische Gesellschaft Rhein-
Neckar e.V. oder DIG Köln, der es für gemeinnützige Zwecke Bildungs-und Kulturförderung zu 
verwenden hat. 
 

 
§ 6 

Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person des öffentlichen und 
privaten Rechts werden. Die Aufnahme Minderjähriger bedarf der Zustimmung der 
gesetzlichen Vertreter, die mit dem minderjährigen Mitglied für die Entrichtung des 
Mitgliedsbeitrages dem Verein gegenüber haften und sich in dem Beitrittsformular 
entsprechend zu verpflichten haben. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den 
Vorstand zu stellen. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag. Ein  
Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

(2) Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das  Mitglied für die Dauer 
seiner Mitgliedschaft verpflichtet am Bankeinzugsverfahren für die Mitgliedsbeiträge 
teilzunehmen. Das hat das Mitglied in der Eintrittserklärung rechtsverbindlich zu 
erklären. Laufende Änderungen der Bankverbindung sind dem Verein mitzuteilen. 
Mitglieder, die nicht am Bankeinzugsverfahren teilnehmen, zahlen einen höheren 
Mitgliedsbeitrag, erhöht um die dem Verein damit verbundenen Aufwendungen zum 
Einzug des Beitrages. In begründeten Einzelfällen kann der Vorstand Ausnahmen 
hiervon zulassen. 

(3) Mitglieder haben   
 Sitz – und Stimmrecht in der Mitgliederversammlung 
 Informations- und Auskunftsrechte 
 das Recht auf Teilhabe und  Nutzung der Angebote des Vereins 
 das aktive und passive Wahlrecht bei Erfüllung der satzungsgemäßen 

Voraussetzungen 
 Verschwiegenheit über Vereinsbelange zu wahren 
 Treuepflicht gegenüber dem Verein 
 pünktlich und fristgemäß die festgesetzten Beiträge zu erbringen 

(Bringschuld des Mitglieds) 
 

Stimmberechtigt sind Mitglieder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. Mit der 
Zustimmung zum Vereinsbeitritt erklären die gesetzlichen Vertreter ( 
Sorgeberechtigten) minderjähriger Mitglieder sich damit einverstanden, dass das 
minderjährige Mitglied ab dem vollendeten 14. Lebensjahr sein Stimmrecht  
selbstständig – ohne Zustimmung der Sorgeberechtigten – ausüben darf.  
Dieses Einverständnis können die Sorgeberechtigten durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorstand bis zum Beginn der jeweiligen Mitgliederversammlung 
widerrufen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn nur ein 
Sorgeberechtigter vorhanden ist.  

 
 
 
(4) Die Mitgliedschaft endet 

 mit dem Tod 
 durch Austritt 
 durch Ausschluss aus dem Verein 
 durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein Mitglied sechs 

Monate mit der Entrichtung der Beiträge in Verzug ist. 
Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Vorstand mit Einschreiben mit Rückschein 
erklärt werden. Er ist nur unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zum Ende des 
Kalenderjahres möglich. 
 

      (5)  Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in 
schwerwiegender Weise gegen die Interessen des Vereins verstoßen hat sowie sich 
vereinsschädigend verhalten hat. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Mitglied: 

 Mitglieder des Vorstandes in der Öffentlichkeit beleidigt  
 den Verein in der Öffentlichkeit massiv  in beleidigender Form kritisiert 

 
 



(6) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit endgültig.  
     Ein Rechtsmittel gegen den Ausschließungsbeschluss findet nicht statt.  
     Antragsberechtigt ist   jedes Mitglied.  Dem betroffenen Mitglied ist nach Eingang des  
     Ausschließungsantrages beim  Vorstand von diesem für einen Zeitraum von vier  
     Wochen rechtliches Gehör zu gewähren. Während des Ausschließungsverfahrens ruhen 
     sämtliche Rechte des  auszuschließenden Mitglieds. Bei Beendigung der Mitgliedschaft  
     besteht kein Anspruch auf einen Teil am Vereinsvermögen. 

 
§ 7 

Mitgliedsbeiträge 
 

(1) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen, über deren Höhe und 
Fälligkeit der Vorstand jeweils für das folgende Geschäftsjahr entscheidet. 

(2)   Darüber hinaus kann die Mitgliederversammlung die Erbringung von Dienstpflichten 
 und deren Ablösung im Falle der Nichterbringung beschließen. 

(3)  Mitgliedsbeiträge werden im Bankeinzugsverfahren mittels SEPA-Lastschrift 
       eingezogen.  

Das Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, eine 
Einzugsermächtigung zu erteilen sowie für eine ausreichende Deckung des bezogenen 
Kontos zu sorgen. 

 Das Mitglied hat für eine pünktliche  Entrichtung des Beitrages (1,-€ pro Monat oder ein  
 vom Mitglied selbstgewählter Betrag- mindestens aber 12.-€ jährlich)Sorge zu tragen.  
 Mitgliedsbeiträge sind an den Verein zur Zahlung spätestens am 10.3. eines laufenden  
 Jahres und müssen bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto des Vereins eingegangen  
 sein. Auf Antrag eines Mitgliedes kann der Vorstand Ratenzahlung sowie Stundung der  
 Zahlung beschließen.  

             Ein Rechtsanspruch auf Ratenzahlung und / oder Stundung der Beitragsschuld besteht  
             nicht. Weist das Konto eines Mitglieds zum Zeitpunkt der Abbuchung des Beitrages/  
             der Gebühren/ der Umlage keine Deckung auf, so haftet das Mitglied dem Verein 
             gegenüber für sämtliche dem Verein mit der Beitragseinziehung sowie evtl.  
             Rücklastschriften entstehende Kosten. Dies gilt auch für den Fall, dass ein bezogenes 
             Konto erloschen ist und das Mitglied dies dem Verein nicht mitgeteilt hat.  
             Der Verein kann  durch den Vorstand weiter ein Strafgeld bis zu € 100,00 je Einzelfall  
             verhängen. 
 
 

§ 8 
Organe 

 
            Organe des Vereins sind: 
 

1. der Vorstand 
2. die Mitgliederversammlung 

 
§ 9 

Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus drei Personen,  
dem Vorsitzenden 
dem stellvertretenden Vorsitzenden 
dem Kassenwart/Buchhalter 

 
Die Amtsinhaber müssen Vereinsmitglied sein. Der Vorstand kann sich eine 
Geschäftsordnung und einen Aufgabenverteilungsplan geben. 
 

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die Vorstandsmitglieder gem. § 9 Abs.1  der 
Satzung. Jedes Vorstandsmitglied kann den Verein allein vertreten. Der Vorstand wird 
für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
 

(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und erledigt alle 
Verwaltungsaufgaben sowie alle Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
 die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Leitung der 

Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter 
 die Festsetzung der Höhe und Fälligkeit von Beiträgen (Gebühren und Umlagen) 

 



(4) Die Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand von der 
Mitgliederversammlung gewählt wird. Maßgebend ist die Eintragung des neu gewählten 
Vorstandes in das Vereinsregister. 

(5) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so 
kann sich der Vorstand aus dem Kreise der Vereinsmitglieder durch Zuwahl ergänzen. 
Das hinzugewählte Vorstandsmitglied hat die gleichen Rechte und Pflichten wie alle 
anderen Vorstandsmitglieder. 

(6) Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu denen der 
Vorsitzende nach Bedarf einlädt. 

(7) Im Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung über einzelne 
Gegenstände im Umlaufverfahren per E-Mail, im Rahmen einer Telefonkonferenz oder 
im Rahmen einer Online-Versammlung erfolgt. Es gelten, soweit nachfolgend nichts 
Anderes bestimmt wird, die Bestimmungen dieser Satzung.  

 
§ 10 

Mitgliederversammlung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung findet jeweils im ersten Quartal des Jahres statt. 
(2) Eine Mitgliederversammlung ist ferner einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins 

dies erfordert oder, wenn die Einberufung von mindestens einem Fünftel der Mitglieder 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. 

(3) Jede Mitgliederversammlung wird vom 1.Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 
2.Vorsitzenden und bei Verhinderung beider Vorsitzender vom dritten Vorstand gemäß 
§ 9 der Satzung schriftlich unter Einhaltung der Frist von zwei Wochen einzuberufen. 

(4) Mit der Einladung ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 
(5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 

Zahl der Mitglieder beschlussfähig. 
(6) Die Mitgliederversammlung wird vom 1.Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 

2.Vorsitzenden geleitet. Ist auch dieser verhindert, bestellt die Mitgliederversammlung 
einen Versammlungsleiter. 

(7) Jedes Mitglied ist stimmberechtigt. 
(8) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung die 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
(9) Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter bestimmt. Sofern 

ein Fünftel dies verlangt, erfolgt eine schriftliche Abstimmung. 
 

§ 11 
Beurkundung 

 
Über den Verlauf der Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die vom Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
 

§ 12 
Satzungsänderung  

 
(1) Zur Änderung der Satzung ist die Mehrheit von zwei Dritteln der gültigen abgegebenen 

Stimmen erforderlich. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 
(2) Zur Änderung des Vereinszwecks ist die Mehrheit von neun Zehntel aller Mitglieder 

erforderlich. 
 
 
 

§ 13 
Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 

 
(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 

(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen 
Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung.  
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und 
Anschrift, Bankverbindung [falls Lastschrifteinzug in Satzung vorgesehen], 
Telefonnummern (Festnetz und Funk) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Lizenz(en), 
Funktion(en) im Verein. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt 
solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit 
dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, 
übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder [Name, Adresse, 
Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein etc.] an das zuständige 



Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der 
Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet. 
 

 
(2) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an 

Vorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren 
Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern.  
Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 
satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte 
Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, 
Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden.  

 
(3) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 

stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten 
Ausmaß und Umfang zu. Eine  anderweitige, über die Erfüllung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem 
Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein 
Datenverkauf ist nicht statthaft.  
 

(4) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die 
zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der 
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.  

 

 

§ 14 
Auflösung  

 
Die Änderung des Zweckes und die Auflösung des Vereins kann nur in einer 
Mitgliederversammlung mit der in dieser Satzung geregelten Stimmenmehrheit beschlossen 
werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Mitglieder des 
Vorstandes gem. § 26 BGB vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gilt auch, wenn der 
Verein  aus einem anderen Grund aufgelöst wird.  
 
 

 
 

§ 15 
Schlussbestimmungen 

 
Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 15.02.2016 geändert und  
beschlossen. Sie tritt mit der Eintragung des Vereins in das Vereinsregister in Kraft.  
 
 
Karlsruhe, den 15.02.2016  
 
 
 
 


